
Artikel I

1. Die zum Vollzug dieses Gesekes erforderlichen Maßnahmen obliegen 
den deutschen örtlichen Behörden (Gemeinden, Gemeindeverbänden 
und Kreisen). Den zuständigen übergeordneten Dienststellen obliegt 
es, die Aufsicht über die örtlichen Behörden zu führen.

2. Falls nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes hervorgeht, bedeutet 
in diesem Gesetj der Ausdruck „deutsche Wohnungsbehörden“, soweit 
es sich um Fragen des Vollzugs dieses Gesetjes handelt, die deutschen 
örtlichen Behörden und ihre Wohnungsämter, Dienststellen und Aus
schüsse und, soweit es sich um Fragen der Aufsicht handelt, die über
geordneten deutschen Behörden und ihre Wohnungsausschüsse und 
Dienststellen.

3. Alle deutschen Wohnungsbehörden können für ihren Amtsbereich An
ordnungen zum Zwecke des Vollzugs dieses Gesekes erlassen.

4. Die deutschen Wohnungsbehörden erfüllen die ihnen durch dieses Ge
setj auferlegten Obliegenheiten unter der Aufsicht und gemäß den An
weisungen und Anordnungen der Militärregierung.

Artikel 11
1. Zu dem oben erwähnten Zweck werden folgende Maßnahmen getroffen:

a) Die deutschen örtlichen Behörden müssen:
I. Wohnungsämter oder ähnliche Dienststellen, soweit sie bereits 

bestehen, beibehalten oder andernfalls neue schaffen;
II. Wohnungsausschüsse einsetjen, denen es obliegt, die Woh

nungsämter beim Vollzug dieses Gesetjes zu beraten.
b) Die übergeordneten deutschen Behörden sind ermächtigt und, falls 

sie von der Militärregierung dazu angewiesen werden, verpflichtet, 
beratende Ausschüsse einzusetjen, die ihnen bei der Ausführung 
ihrer Aufgaben zur Seite stehen.

2. Bei der Bildung der in Absatj 1 vorgesehenen Ausschüsse sind folgende 
Grundsä^e zu beachten:
a) Kein Beamter einer deutschen Wohnungsbehörde darf Mitglied eines 

derartigen Ausschusses sein.
b) Jedem Ausschuß müssen angehören:

I. Eine Person mit Erfahrung im Bauwesen oder in der Bewirt
schaftung von Wohnraum;

II. ein Vertreter der Allgemeinheit, der womöglich mit den ört
lichen Verhältnissen vertraut ist;

III. mindestens ein weibliches Mitglied.
c) Bei der Ernennung der Mitglieder ist solchen Personen der Vorzug 

zu geben, die dem nationalsozialistischen Regime Widerstand ge
leistet haben oder durch seine Maßnahmen benachteiligt worden 
sind.
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